
 
 
 

-Vorlage an den Gemeinderat- 
Amt, Sachbearbeiter, Geschäftszeichen: 

Bauverwaltung, Wencke Heß  
Datum: 

03.06.2022 

 öffentliche Sitzung des: (Gremium) 

G e m e i n d e r a t e s 
am: 
 

28.06.2022 
 

 nichtöffentliche Sitzung 

Tagesordnungspunkt: 

Antrag auf Erteilung einer auf 25 Jahre befristeten immissionsschutz-
rechtlichen Änderungsgenehmigung zum Repowering der Windkraft-
anlagen (WKA) Wald und Wiese im Bereich Schillinger Berg der Ge-
meinde Freiamt   

Anlage-Nr.: 

- - 4 - 

 
 

Sachverhalt: 

 

Mit Schreiben des Landratsamtes Emmendingen, Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und 

Abfallwirtschaft, Untere Immissionsschutzbehörde, vom 25.05.2022 ist bei der Gemeinde Gutach 

im Breisgau am 01.06.2022 der Antrag auf Erteilung einer auf 25 Jahre befristeten immissions-

schutzrechtlichen Änderungsgenehmigung zum Repowering der Windkraftanlagen (WKA) Wald 

und Wiese im Bereich Schillinger Berg der Gemeinde Freiamt durch Abbau der beiden Altanlagen 

sowie Errichtung und Betrieb der neuen WKA Schillinger Berg, Typ Enercon E-138 EP3 E2, Naben-

höhe 160 m, Rotordurchmesser 138,25 m, Gesamthöhe 229,5 m, Leistung 4,2 MW auf den Grund-

stücken Flrst.-Nr. 279 und 280 der Gemarkung Freiamt eingegangen.  

 

Die Frist zur Abgabe der Stellungnahme wurde auf den 30.06.2022 festgesetzt. Eine Verlängerung 

der Frist zur Abgabe der Stellungnahme konnte leider nicht erteilt werden.  

 

In der Anlage zu dieser Beschlussvorlage befindet sich das Schreiben des Landratsamtes Emmendin-

gen an die Gemeinde Gutach im Breisgau mit entsprechendem Verteilerkreis aller Beteiligten in 

diesem Verfahren, der Antrag der Ökostrom Consulting Freiburg GmbH, die Projektbeschreibung 

der Ökostrom  Consulting Freiburg GmbH, der Abstandsflächenlageplan erstellt durch das Vermes-

sungsbüro Nutto, die Untersuchung auf optisch bedrängende Wirkung Protokoll der Vorantrags-

konferenz vom 25.02.2022 sowie der Plan der Betrachterstandorte. 

  

Weitere Antragsunterlagen sind Bestandteil dieses Verfahrens. Konnten aber aufgrund der Vielzahl 

und des Umfangs nicht vollständig bereitgestellt werden.  

 

Es handelt sich bei diesem Verfahren um ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches Genehmi-

gungsverfahren nach § 19 BImschG & 4. BImSchV.  

 



 

Die Ausarbeitung und rechtliche Beurteilung des vorliegenden Antrags sowie die Abgabe der Stel-

lungnahme im Sinne der Gemeinde Gutach im Breisgau sollte nach Auffassung der Verwaltung 

durch die Rechtsanwaltskanzlei W2K Partnerschaft mbH Freiburg erfolgen.  

 

Aufgrund der sehr umfangreichen Unterlagen zum Antrag und der Tatsache, dass eine Fristverlän-

gerung nicht zu erwirken war, war es nicht möglich, die Stellungnahme bis zur Sitzung des Gemein-

derats zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 

Die Rechtsanwaltskanzlei W2K wird jedoch die Stellungnahme fristgerecht fertigen und einreichen 

können. Bedenken und Anregungen aus dem Gremium können daher noch geprüft und in die Stel-

lungnahme mit aufgenommen werden.  

 

Die Stellungnahme wird dem Gemeinderat selbstverständlich im Nachgang zu dieser Sitzung aus-

gehändigt.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat erteilt der Verwaltung die Legitimation die Rechtsanwaltskanzlei W2K Partner-
schaft mbH Freiburg mit der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Gemeinde Gutach im 
Breisgau zu beauftragen und die Stellungnahme im Auftrag der Gemeinde Gutach im Breisgau ab-
zugeben.  
 
 







r.y- ■
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Ökostrom Consulting Freiburg GmbH 

Goethestr. 64 
79100 Freiburg 

Fon 0761 611 666-0 
Fax 0761 611 666-10 

info@oekostrom-freiburg.de 
www.oekostrom-freiburg.de 

 

 

Vorantragskonferenz vom 25.02.2022  

„Repowering der Windenergieanlage auf dem Kölblinsberg“, Freiamt 

 

 

Unterlagen zur Besprechung – siehe Anlagen: 

▪ Projektsteckbrief Kölblinsberg 

▪ Karte Einwirkungsradien UVP 

▪ Karte Wirkradien obW 

▪ Kreisbrandmeister zur VAK 

▪ SWR Stellungnahme zur VAK 

▪ Bundeswehr Stellungnahme zur VAK 

▪ Digitalfunk Stellungnahme zur VAK 

▪ RP Luftfahrtverkehrsbehörde Stellungnahme zur VAK 

▪ Terminplanung ö:konzept 

▪ Betrachterstandorte Kölblinsberg ö:konzept 

▪ Teilnehmerliste 

 

Teilnehmer: 

siehe Teilnehmerliste 

  

mailto:info@oekostrom-freiburg.de
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Protokoll 

 

Begrüßung 

 

1) Vorstellung des Projekts durch die Vorhabenträgerin  

Ökostrom Consulting GmbH 

Verweis auf Projektsteckbrief 

Repowering nach § 16 b BImSchG 

Anlagentyp Enercon E-138 EP3 E3:  

Nennleistung 4,26 MW  

Jahresenergieertrag 9-10 Mio. kWh  

Nabenhöhe 160 m  

Rotordurchmesser 138 m 

 

Wohngebäude in der Nähe der Anlage: 

Ein Gebäude im Umkreis der zweifachen Anlagenhöhe (Grundstückseigentümer) 

fünf Gebäude im Umkreis der dreifachen Anlagenhöhe 

Notwendigkeit der UVP bzw. UVP-Vorprüfung wird durch das Planungsbüro ö:konzept 

untersucht. 

Wegeerschließung auf der Zuwegung der bestehenden Anlagen. 

Beteiligung der Gemeinden und der Bevölkerung. 

 

Herr Schmidt: 

Warum wird der Standort verschoben? 

Der Grund ist die optisch bedrängende Wirkung (obW). Durch ein Verschieben des Standorts 

wird die obW für die Anwohner reduziert. Zudem benötigt es für die größere Neuanlage 

entsprechende Bauflächen. 

Herr Singler: 

Wenn die Anlage verschoben wird, ist es dann noch ein Repowering? 

Ja, 16b BImschG lässt eine Verschiebung des Standorts um die zweifache Anlagenhöhe zu. 

Kann das Fundament wiederverwendet werden? 

Nein, das neue Fundament ist größer und hat eine andere Architektur. Das alte Fundament 

wird abgebrochen. Nach dreimonatigem Betrieb ist der energetische Fußabdruck durch den 

Neubau ausgeglichen. 

Herr Dr. Hepperle: 

Ist eine Verschiebung nur bedingt durch die Grundstücksgrenze oder kann die Anlage weiter 

verschoben werden? 

Ein weiteres Verschieben ist durch die Topografie, den Schattenwurf und die 

Eigentumsverhältnisse nicht möglich. 
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Wie steht Freiamt dazu? 

Frau Reinbold-Mench: 

Die Gemeinde will den Ausbau vorantreiben. Repowerings sind durch Streusiedlung 

notwendig, da Neuanlagen nur schwer umsetzbar sind. 

Herr Singler: 

Der Gemeinderat teilt sich in zwei Lager. Tendenz zur Unterstützung ist da, aber der 

Dorffrieden ist ein großes Anliegen. Die Bevölkerung muss ernstgenommen werden. Eine 

saubere Abarbeitung ist gewünscht. 

 

Herr Kissing bietet eine Informationsveranstaltung der Ökostrom Consulting an. 

 

2) Brandschutz und Baurecht: 

Herr Vogt und Herr Berger: 

Eine obW wird für die umliegenden Gebäude benötigt. Es bestehen Bedenken bezüglich des 

Gebäudes im zweifachen Radius der Anlage. Eine Rücksichtnahme auf das Kölblinshaus wird 

angesprochen.  

Der Sachverhalt wird untersucht werden. Es gilt, einen Termin zur Besprechung der obW 

abzustimmen. 

Frau Lehmann: 

Terrassen sollen in der obW berücksichtigt werden. 

Herr Berger: 

Ansonsten werden keine größeren Hindernisse gesehen. 

Herr Vogt: 

Geländeschnitt von den betroffenen Gebäuden zur Anlage ist gewünscht. 

Bauunterlagen von der Gemeinde Siegelau könnten eine Antwort liefern, ansonsten wird der 

Geländeschnitt von der Vorhabenträgerin organisiert. 

Herr Hoggenmüller: 

Baulast kann in der Abwägung (obW) berücksichtigt werden.  

 

3) Naturschutz: 

Frau Müller: 

Austausch mit ö:konzept findet statt. Vollumfängliche Erfassung notwendig. Bisher gibt es 

keine Anweisung des UM bzgl. § 16 b BImSchG (Stand: 25.02.2022). 

Herr Markowsky: 

Nach 16b BImSchG ist nur die Deltaprüfung durchzuführen. Das ist klar im Gesetzestext 

festgelegt. 

Frau Lehmann: 

Die naturschutzfachliche Erhebung bleibt die gleiche. 

Herr Hogenmüller: 

§ 16 b BImschG muss umgesetzt werden! Aber wie muss damit umgegangen werden? Wie 



 

4 
 

muss es dargestellt werden? Wie geht man mit der Deltaprüfung um? Wie wird diese 

rechtsicher in die Entscheidung mit eingebunden? 

Frau Selk: 

Der Umfang bleibt unberührt. Die Deltaprüfung muss berücksichtigt werden. Die Aussage 

des UM dazu ist relevant, denn die Einzelheiten geht nicht aus dem Gesetz hervor. Die 

etwaigen Erleichterungen in der Bewertung können noch nicht klar benannt werden. 

Herr Ohlenroth: 

Die Untersuchung muss vollumfänglich durchgeführt werden. Wie die Bewertung erfolgt, 

muss dann erneut besprochen werden. 

Herr Schmidt: 

Bezüglich der Zuwegung, wie weit erfolgt der Eingriff und wie stellt sich das mit dem 

Landschaftsbild dar? 

Herr Kissing: 

Der Eingriff kann erst nach der Streckenprüfung abgeschätzt werden. Wir gehen von 

geringen Eingriffen aus. Die bestehende Anlage muss für die Bewertung des Eingriffs ins 

Landschaftsbild berücksichtigt werden § 16b BImschG, ebenso die Neuanlage. 

Herr Kissing zur Darstellung und Bewertung der Deltaprüfung:  

Laut einem am § 16b BImschG mitarbeitenden Anwalt ist eine tabellarische Darstellung der 

Ergebnisse und der Bewertung ausreichend. 

Herr Riedel: 

Die Zuwegung ist nicht Teil des BImsch-Antrages. Fraglich ist: Ist das ein relevanter 

zusätzlicher Eingriff? Kann man das in einem Antrag abhandeln? 

Herr Markowsky: 

Der Anlagentyp wurde von uns mehrfach gebaut. Auch in dieser Gegend. Bisher erfolgte die 

Zufahrt immer auf der gleichen Zuwegung. Daher wird nur ein Freischnitt notwendig sein.  

Frau Lehmann: 

Die Zuwegung kann nicht im BImSch-Antrag berücksichtig werden, da diese anlagenbezogen 

stattfindet. Im Rahmend er UVP-VP muss allerdings die Zuwegung berücksichtigt werden. 

Herr Riedel zum Landschaftsbild: 

Wie stellt man ein Delta her? ö:konzept verfolgt ein zweistufiges Verfahren. Die 

Sichtbarkeitsanalyse kann bilanziert werden. → Landschaftsbildbewertung nach Roser; 

Klassen beschreiben die Auswirkung auf das Landschaftsbild. Das Delta kann somit auch auf 

die Ästhetik berechnet werden. 

Frau Müller: 

Ausgleichsabgabe nach Naturschutzrecht → 3,5 % der Anlagenkosten abzüglich der bereits 

geleisteten Zahlungen für die Altanlagen, d. h. 2-2,5 % der Baukosten. 

Herr Markowsky: 

Bittet ö:konzept um die Abstimmung mit der UNB. 

Herr Riedel betrachtet die Untersuchung als sinnvoller. 

Frau Müller: 

12.000 € wurden bisher geleistet. Die Kompensationszahlung für den Eingriff ins 

Landschaftsbild läuft durch Fonds in die Region. 
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Herr Markowsky: 

Bittet um Gespräch zwischen UNB, ö:konzept und Ökostrom, um das Vorgehen bezüglich des 

Landschaftsbildes zu besprechen. 

Frau Müller: 

Hält Batcorder in der Gondel und am neuen Standort für notwendig. 

Herr Riedel hat die gleiche Ansicht: 

Zwei Batlogger und zusätzlich eine Quartiersuche.  

Vorschlag: 

Nach Abschluss Rücksprache mit Frau Müller über das weitere Vorgehen. 

Frau Jentsch: 

Breite und solide Datengrundlage ist wichtig → AGW Daten 

Herr Riedel: 

Herr Turni setzt sich damit auseinander. Vorbelastung muss berücksichtigt werden. 

Kartierzeiträume nach den LUBW-Hinweisen  

3-stufig an 6 Terminen  

wetterabhängig 

Erfassung erfolgt im 3.3 km-Radius um den Standort 

(Die Kartiergrundlagen finden sich in der Anlage) 

ö:konzept lädt dazu ein, an den Aufnahmeterminen teilzunehmen. Das verringert das 

Diskussionspotenzial. 

Beginn der ornithologischen Untersuchungen Anfang März. 

Herr Riedel sieht das Delta in der Erntefläche und Höhe. Die jetzige Anlage befindet sich im 

schlagsensiblen Bereich.  

Die Kartierung wird auch auf Höhenbereiche durchgeführt, um das Delta zu erarbeiten. Als 

Referenz dient die Altanlage. Die Flughöhe hat große Auswirkungen auf die 

Schlagwahrscheinlichkeit und sollte berücksichtigt werden. 

Frau Jentsch: 

Die zusätzliche Flughöhenkartierung ist gut. Man kann die Maßstäbe für die Bewertung jetzt 

noch nicht absehen. 

Alle Artengruppen müssen berücksichtigt werden. Auch Haselmaus, Eulen, Spechte. Die 

Zuwegung sollte mitberücksichtigt werden (Falter, Eidechsen, Haselmäuse). 

Frau Jentsch bittet zusätzlich um Informationen zu den Rückschnitten und der 

Baufeldarbeiten. 

 

4) Forst 

Herr König: 

Es gibt 0,2 ha bestehende dauerhafte Walumwandlung. Neue Flächen werden zusätzlich 

dauerhaft umgewandelt werden müssen, genauso bedarf es in Teilen eine befristete 

(temporäre) Waldumwandlung für den Bau. Die Waldumwandlungen müssen in Karten und 

Texten deutlich dargestellt werden (§ 13 BImSchG.).  
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Generell üblich Forderungen des Forstes (§ 15 + § 17 BNatschG). 

Zuwegung benötigt eigenes Genehmigungsverfahren → Abstimmung zwischen Herrn König 

und Frau Lehmann. 

Der Forst ist bereit, bei kleiner Zuwegung diese als Stichwege zu definieren. 

UVP VP → Waldinanspruchnahme: 0,1 ha Waldumwandlung (Standort + Zuwegung). 

Die forstrechtlichen Aspekte sollen in der UVP-VP berücksichtigt werden. 

Für Umwandlung forstrechtlicher Ausgleich, Aufwertung bestehender Bestände ausreichend. 

Ausgleichsmaßnahmen können somit multifunktional erfolgen. 

Wichtig ist eine saubere Verschneidung der neuen und alten Flächen, was kann renaturiert 

und rückgewandelt werden. Umwandlung der bestehenden Flächen wäre ein Teil des 

Ausgleichs. 

Herr Dr. Hepperle: 

Warum ist das Vorhaben nicht auf den Wiesenflächen umsetzbar? Eine Alternativenprüfung 

muss erfolgen und darlegen, warum die Planung nicht anders umsetzbar ist.  

Im Rahmen der Minimierung ist die bestehende Fläche so gut wie möglich in die neue 

Planung zu integrieren.  

Laut Herrn Dr Hepperle muss nach § 9 LWaldG eine Alternativenprüfung erfolgen. 

Walderhaltung hat hohe Priorität, egal was für eine Artenzusammensetzung sich auf der 

Fläche befindet. 

Herr Kissing: 

Anregungen von Herrn Hepperle und Herrn König werden aufgenommen.  

 

5) UVP 

Frau Lehmann sieht den Zusammenhang aller fünf bestehenden Anlagen. Diese sollen alle 

betrachtet werden. 

Herr Hogenmüller: 

Es geht nicht um den Standort im Einwirkungsbereich, sondern um eine Überschneidung der 

Einwirkungsbereiche. 

Fazit: Standortbezogene UVP-VP auf Grundlage aller fünf Anlagen. 

 

6) Schall 

Herr Beckmann hat bisher gute Erfahrungen mit Gutachter Friedrich gemacht. Dieser wird 

die Gutachten zu Schall und Schatten durchführen. Herr Friedrich soll mit Herrn Beckmann in 

Kontakt treten. Kontaktaufnahme soll durch Herrn Friedrich erfolgen. 

Herr Schwarzmüller (Anwohner) wird sich vermutlich gegen das Projekt ausprechen, um es 

zu verhindern. 

Herr Markowsky:  
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Wir kennen Herrn Schwarzmüller; wir gehen auf ihn ein, aber auf das Projekt wird nicht 

verzichtet. 

 

7) Militär, Digitalfunk SWR Bundeswehr, Luftfahrbehörde 

Frau Lehmann: 

Alle beteiligten wurden informiert und haben auf eine Teilnahme an der Vorantragskonferenz 

verzichtet. Jedoch wird von keiner Gefährdung der jeweiligen Belange durch das Projekt 

ausgegangen. Stellungnahmen finden sich in den Anlagen. 

 

8) Eisfall 

Herr Kissing: 

Wir führen ein Gutachten zum Eisabwurf durch, zudem wird eine Blattheizung eingebaut, um 

Eisfall zu vermeiden. 

 

9) Wasserschutz:  

Herr Dünnebier: 

Es handelt sich um einen unkritischen Standort. Es gibt keine Hinweise auf oberirdische 

Gewässer. Die in Anspruch genommen Flächen müssen genau beziffert werden. 

Herr Kissing:  

Wasserschutz wird im LBP bearbeitet. 

 

10) Diverses 

Herr Riedel: 

Der Nettobedarf durch die Neuanlage ist relativ gering. Er bitte um Hinweise zu Flächen für 

eine sinnvolle naturschutzfachlichen Aufwertung 

Frau Lehmann: 

Die UNB ist offen für einen Diskurs. 

Es werden vier Planfertigungen benötigt und eine identische elektronische Ausfertigung. 

Frau Reinbold-Mench: 

gibt es einen Zeitplan? 

Herr Markowsky: 

Dieses Jahr finden die Untersuchungen statt. Die Einreichung erfolgt Anfang 2023. Wir 

hoffen auf eine schnelle Genehmigung.  

Vorarbeiten sollen im Winter 23/24 stattfinden, die Inbetriebnahme erfolgt dann Ende 2024. 

 

 

Gez. Tim Georg Schober 








































































































